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Die EMEK regt zudem zwei Ergänzungen an, welche die demokratischen Grundrechte und somit die 

freie Meinungsbildung der Bevölkerung unterstützen sollen. 

− Ein Zusatz hinsichtlich der Empfehlungssysteme1: Es soll den Nutzenden möglich sein, die An-

gebote grosser Kommunikationsplattformen auch ohne Profiling nutzen zu können. 

− Eine notwendige Berücksichtigung der Besonderheit von journalistischen Inhalten bei der In-

haltsmoderation2: Um die Medienfreiheit auch online zu gewährleisten, soll bei der Inhaltsmo-

deration eine Ausnahme für Medien geprüft werden und der Umgang von Kommunikationsplatt-

formen mit Medieninhalten im Transparenzbericht gesondert ausgewiesen werden. 

Mit freundlichen Grüssen  

Anna Jobin 
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1 Dieser Punkt ist im DSA enthalten.  

2 Dieser zentrale Aspekt wurde in der EU ausserhalb des DSA im Europäischen Medienfreiheitgesetz (Art. 18) berücksichtigt. 




